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„Erklärungen für die Bewerbung von Jungstudierenden 
an der Fachhochschule Südwestfalen“ 

(Teilnahme von Schüler*innen an Lehrveranstaltungen der Fachhochschule Südwestfalen gem. 
§ 48 Absatz 6 Hochschulgesetz NRW 16. September 2014) 
 
Teilnahmebedingungen 

Über die Teilnahme von Schüler*innen am Projekt entscheiden die Schule und die Fachhoch-
schule Südwestfalen. Die Schulleitung beurlaubt die Schüler*innen vom Unterricht der Schule. 
Der Besuch der Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule Südwestfalen findet ersatzweise 
für den Unterricht in der Schule statt und ist eine Schulveranstaltung. In welchem Umfang für die 
Teilnehmenden schulischer Unterricht ausfallen darf, entscheidet die Schule. 
Die Schüler sind verpflichtet, den ausfallenden Unterricht selbstständig nachzuarbeiten, wie ihre 
Mitschüler*innen auch Klausuren/Klassenarbeiten über den Stoff zu schreiben und, wenn schul-
seitig gefordert, ihre Schulfachkenntnisse durch zusätzliche Leistungen, wie etwa das Verfassen 
von Referaten, zu belegen. Einzelheiten stimmen die Teilnehmenden mit ihren Fachlehrenden 
ab. 
Die Schüler*innen sind verpflichtet die Lehrveranstaltungen der Fachhochschule formal wie den 
Unterricht in der Schule zu handhaben, d.h. regelmäßig teilzunehmen, sich in der Schule krank 
zu melden, schriftliche Entschuldigungen einzureichen usw. Schüler*innen sowie die Verant-
wortlichen in Schulaufsicht, Fachhochschule und Schule behalten sich vor, die Teilnahme von 
Schüler*innen zu beenden, bei denen sich nachhaltige Misserfolgserlebnisse einstellen oder 
sich schulische Leistungen negativ verändern. Falls sich die Verschlechterung schulischer Leis-
tungen in einem höheren Notendurchschnitt in den Zeugnissen, insbesondere im Zeugnis für die 
Hochschulreife (= Hochschulzugangsberechtigung, kurz HZB, z.B. Abitur oder Fachhochschul-
reife) niederschlägt, zeichnen weder Schule noch Fachhochschule hierfür verantwortlich. Die 
Verantwortlichkeit für die Teilnahme am Projekt mit allen sich daraus ergebenden Verpflich-
tungen und Risiken obliegt ausschließlich den Schüler*innen. 
Schüler*innen sind verpflichtet, der Schule und der Fachhochschule Südwestfalen eine vorzeiti-
ge Beendigung ihrer Teilnahme (d.h. vor Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters) 
umgehend schriftlich mitzuteilen. 

 
Hinweis zur Online-Bewerbung: 

Um eine Online-Bewerbung zu ermöglichen, nutzen wir das Online-Bewerbungsportal mit dem 
Antrag auf Immatrikulation. Für Jungstudierende gilt dennoch, dass keine Immatrikulation, 
sondern eine Zulassung als Jungstudierende*r erfolgt. 
 
Da einige Angaben im Online-Bewerbungsportal Pflichtfelder sind, bitten wir Sie, die folgenden 
Daten wie angegeben einzutragen: 

- beim HZB-Landkreis: den Landkreis Ihrer Schule (z. B. Märkischer Kreis, 
Hochsauerlandkreis, Hagen, Soest), 

- bei der Art der Hochschulreife den zu erwartenden Abschluss (z. B. Abitur, 
Fachhochschulreife), 

- bei der Durchschnittsnote eine 4,0 und 
- beim Datum der Hochschulreife das aktuelle Tagesdatum. 

 
Uns ist bewusst, dass diese Daten nicht Ihren tatsächlichen Daten entsprechen. Sie sind lediglich 
für die technische Abwicklung der Bewerbung als Jungstudierende*r erforderlich. Bei einem 
späteren Studium werden diese Daten selbstverständlich angepasst. 
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Zustimmung Jungstudierende*r: Zustimmung Erziehungsberechtigte*r bei 
Minderjährigen: 

 
Hiermit stimme ich dem Jungstudium zu: Hiermit stimme ich als gesetzliche*r Vertre- 

ter*in dem Jungstudium zu: 
 
 
 

Unterschrift des*der Jungstudierenden Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten 
 

 
Zustimmung der Schule: 
 
 
Name der Schule:   

Adresse der Schule:   
 
Jahrgangsstufe:   
 
Ansprechperson im 
Lehrkollegium (Name, Telefon):   
 
Name des*der Schulleiters*in:   

 
Ich genehmige die Teilnahme des*r Schüler*in 
 
Name, Vorname:   

 
an Lehrveranstaltungen der Fachhochschule Südwestfalen im Rahmen des Projekts „Jungstu-
dierende an der Fachhochschule Südwestfalen“ als Schulveranstaltung. 
 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift der Schulleitung Schulstempel 
 
 

 
Bestätigung der Fachhochschule Südwestfalen (wird nach Bewerbungseingang ausgefüllt) 

Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen kann antragsgemäß erfolgen. 

 

Ort, Datum Unterschrift der*des Projektverantwortlichen 


